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ZEITGESPRÄCH

Neugliederung der Länder

Die Sachverständigenkommission für die Neugliederung des Bundesgebietes hat nach 
rund zweijähriger Arbeit ihren Bericht vorgelegt. Der Vorsitzende der Kommission, Prof. 
Dr. Ernst, schildert die Schwerpunkte des Berichts. Auf die politischen Probleme, die mit 
einer Neugliederung verbunden sind, weist der Beitrag von Dr. Thiel hin.

Die Vorschläge der Sachverständigenkommission

Werner Ernst, Münster

A rt. 29 des Grundgesetzes 
(GG) gebietet die Neugliede

rung des Bundesgebiets. Er 
schreibt vor, daß dabei die 
landsmannschaftliche Verbun
denheit, die geschichtlichen und 
l<ulturellen Zusammenhänge, die 
wirtschaftliche Zweckmäßigkeit 
und das soziale Gefüge zu be
rücksichtigen sind; Ziel der Neu
gliederung soll die Bildung von 
Ländern sein, die nach Größe 
und Leistungsfähigkeit die ihnen 
obliegenden Aufgaben wirksam 
erfüllen können.

Brisantes poiitisches Problem

Diesen Auftrag schon deswe
gen ernst zu nehmen, weil er die 
Form eines Gesetzes hat, könn
te als ein typisch rein juristischer 
und damit fehlerhafter Denk
ansatz angesehen werden. Die 
Beobachtung des politischen Le

bens der Bundesrepublik 
Deutschland zeigt aber noch et
was anderes: Seit Gründung der 
BRD, also seit nunmehr fast 25 
Jahren, sind zahlreiche Tagun
gen, öffentliche Diskussionen 
und Bürgerinitiativen dem The
ma der Neugliederung gewid
met gewesen. Viele führende 
Politiker haben sich zur Notwen
digkeit der Neugliederung be
kannt und konkretere Reform
vorschläge gemacht. Alle drei im 
Bundestag vertretenen Parteien 
haben Initiativen in dieser Frage 
entwickelt. Das alles beweist, 
daß das Neugliederungsgebot 
mehr ist als eine juristische For
mel, nämlich ein politisches Pro
blem von erheblicher Brisanz.

Die Bundesregierung hat im 
Oktober 1970 eine unabhängige 

Sachverständigenkommission 
mit dem Auftrag eingesetzt, Vor

schläge für eine zeitgemäße 
Neugliederung des Bundesge
biets auszuarbeiten und damit — 
anstelle des heute weitgehend 
überholten Luther-Gutachtens 
von 1955 — neue Grundlagen für 
die Erfüllung des Verfassungs
auftrages zu schaffen. Die Kom
mission hat Ihren Bericht am 
20. 2. dem Bundeskanzler über
geben. Der etwa 270 Seiten 
(ohne Anlagen-Band) umfassen
de Bericht kann hier nicht in we
nigen Zeilen als Kurzfassung 
wiedergegeben werden. Aufgabe 
dieses Aufsatzes kann es viel
mehr nur sein, vor dem Hinter
grund der skizzenhaft angedeu
teten gesamten Gedankenfüh
rung des Gutachtens einige aus
gewählte Gesichtspunkte zu er
örtern.

Der entscheidende Bezugs
punkt des Art. 29 GG ist dieEig-
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nung der Länder zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben. Welches diese 
Aufgaben sind, sagt das GG in 
diesem Zusammenhang nicht 
ausdrücklich. Sie sind im Rah
men der verfassungsrechtlich 
festgelegten, tragenden Prinzi
pien unseres Staates an der 
Wirklichkeit der staatlichen Tä
tigkeit abzulesen.

Danach sind die Aufgaben der 
Länder im ganzen Bundesgebiet 
grundsätzlich gleich; sie zu be
stimmen steht auch nicht im Be
lieben des einzelnen Landes. 
Das folgt aus dem sozialstaat
lichen Postulat unserer Verfas
sung, wonach in allen Teilen des 
Bundesgebietes gleichwertige 
Lebensbedingungen zu schaffen 
sind. Die Aufgaben der Länder 
liegen neben dem Gesetzesvoll
zug und neben der Sorge für 
den Kommunalbereich und der 
kommunalen Ausgleichsfunktion 
mit zunehmendem Gewicht auf 
dem Gebiet der langfristigen 
Landesentwicklung. Ziel ist da
bei, die Existenzgrundlagen für 
das Leben der Bürger mitten in 
dem tiefgreifenden und rasan
ten Wandel unserer Zeit unter 
Mobilisierung der Wachstumsre
serven zu sichern und weiter zu 
entwickeln. Nur originär lei
stungsfähige und gesamtwirt
schaftlich zweckmäßig geglieder
te Länder können diese Aufgabe 
erfüllen.

Sinn des Föderalismus

Dabei muß man freilich von 
einem klaren Verständnis des 
Sinns eines föderalistischen 
Staatsaufbaus ausgehen. Die 
Neugliederung soll die Chancen 
des Föderalismus für die Zu
kunft sichern. Das Urteil über 
eine Neugliederung des Bun
desgebiets hängt also von der 
Antwort auf die Frage ab, wel
chen Sinn denn überhaupt der 
Föderalismus in unserer Zeit 
hat. Hier sind drei Gesichtspunk
te maßgebend.

Die bundesstaatliche Ordnung 
dient einmal der gegenseitigen 
Ausbalancierung, Begrenzung

und Kontrolle der politischen 
Macht. Sie verbessert ferner die 
Chance der bürgerschaftlichen 
Mitwirkung an der Politik. Sie ist 
schließlich als Organisations
system den Erfordernissen der 
modernen Gesellschaft besser 
angepaßt als zentralistische Or
ganisationsformen. Die nicht sel
ten vertretene Auffassung, ein 
zentralisierter Einheitsstaat sei 
weit besser als ein föderalistisch 
konstruierter Staat geeignet, die 
Aufgaben eines modernen Staa
tes zu erfüllen, entspricht nicht 
den praktischen Erfahrungen. 
Die lebhaften Bemühungen zen
tralistisch organisierter Länder, 
wie etwa Frankreich, Großbri-

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Prof. Dr. Werner Ernst, 63, 
Staatssekretär a. D., ist 
Geschäftsführender Direk
tor des Zentralinstituts für 
Raumplanung an der Uni
versität Münster und Prä
sident der Akademie für 
Raumforschung und Lan
desplanung in Hannover. 
Prof. Ernst war Vorsitzen
der der Sachverständigen
kommission für die Neu
gliederung des Bundes
gebiets.

Dr. Eberhard Thiei, 41, 
ist Abteiiungsdlrektor im 
HWWA-Institut für Wirt
schaftsforschung-Hamburg 
und Leiter der Abteilung 
Finanzpolitik und Raum
ordnung. Dr. Thiei hat zu
sammen mit R. Richert für 
die Sachverständigenkom
mission ein Gutachten 
über die Zusammenhänge 
zwischen Neugliederung, 
Seehafenpolitik und räum
licher Entwicklung ange
fertigt.

tannien und Italien, um den Auf
bau von Regionalverbänden mit 
weitgehender Autonomie bewei
sen das. Die Aufgaben der staat
lichen Daseinsvorsorge in der 
modernen Gesellschaft sind zu 
umfassend, zu differenziert und 
zu komplex, um von einer staat
lichen Zentralinstanz aus wirk
sam erfüllt werden zu können. 
Selbstverwaltungskörper, auch 
solche mit ausgeprägter Auto
nomie, können den gleichen Ef
fekt, wie ihn der föderalistische 
Staatsaufbau erzielt, nicht ha
ben, weil solche Hoheitsträger 
immer einer umfassenden staat
lichen Aufsicht unterliegen und 
in ihrer personellen und organi
satorischen Bewegungsfreiheit 
begrenzt sind. Unter dieser 
Zweckbestimmung ist die Neu
gliederung also zwingend gebo
ten, wenn der Föderalismus auch 
in Zukunft gesichert bleiben 
soll.

Wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit im Sin
ne des Neugliederungsgebots 
bedeutet eine wirtschaftliche, fi
nanzielle, politische und admini
strative Leistungsfähigkeit.

Zur Erfassung der wirtschaftli
chen Leistungsfähigkeit stehen 
innerhalb der Regionalstatistik 
bundeseinheitlich bis zur Kreis
ebene hin eine größere Anzahl 
von Kennziffern zur Verfügung. 
Die Aüssagefähigkeit der ver
fügbaren Kennziffern ist freilich 
aufgrund ihres meist partiellen 
Charakters, häufig aber auch 
wegen gewisser Schwächen in 
der statistischen Erhebungs
und Berechnungsmethode eini
gen Einschränkungen unterwor
fen. Durch die Verwendung je
weils mehrerer Kennziffern ne
beneinander kann jedoch ein 
verbessertes Informationsniveau 
zur Beurteilung der wirtschaftli
chen Leistungsfähigkeit erreicht 
werden. Die statistische Fakto- 
ren-Analyse gestattet es außer
dem, die in den zahlreichen 
Kennziffern enthaltenen Informa
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tionen zu einigen wenigen Indi
zes zusammenzufassen, wo
durch die Überschaubarkeit der 
verfügbaren Informationen er
leichtert wird, die sonst bei der 
Verwendung einer großen An
zahl von Kennziffern erfahrungs
gemäß verlorengeht.

Eine solche Untersuchung 
zeigt nun, daß das Bruttoin
landsprodukt pro Kopf der Wirt
schaftsbevölkerung im Jahre 
1970 vor allem in den Ländern 
Schleswig-Holstein, Niedersach
sen und im Saarland, aber auch 
in Rheinland-Pfalz und Bayern 
unter dem Bundesdurchschnitt 
liegt. Für das Jahr 1970 weisen 
etwa Schleswig-Holstein 84,8, 
Niedersachsen 88,8, Rheinland- 
Pfalz 95,8, das Saarland 83,3 und 
Bayern 97,6 °h des Bundes
durchschnitts auf.

Ökonomisch zwedcmäßige 
Ländergrenzen

Neben diesen Kennziffern, die 
auf die gegenwärtig verwirk
lichte Wirtschaftskraft abgestellt 
sind, verdient angesichts der 
einmaligen Chance der Neuglie
derung der dynamische Aspekt 
eine besondere Bedeutung. 
Hier steht der Richtbegriff der 
wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit in engem Zusammenhang 
mit dem der wirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeit. Natürlich wird 
in einer auf die Freizügigkeit 
von Arbeit und Kapital sich grün
denden Wirtschaftsordnung der 
Leistungsaustausch in der Wirt
schaft nicht unmittelbar durch 
Ländergrenzen innerhalb der 
Bundesrepublik behindert. Eine 
Ländergrenze ist aber nur dann 
wirtschaftlich zweckmäßig, wenn 
das Landesgebiet sich mit dem 
Raum deckt, in dem für die ge
samtwirtschaftlich bestmögliche 
Effizienz eine einheitliche staat
liche Planung und Verwaltung 
notwendig ist. Verdichtungsräu
me, Stadtregionen und Einzugs
bereiche zentraler Orte sollten 
daher nicht von Landesgrenzen 
durchtrennt, Verdichtungsbänder 
und Entwicklungsachsen allen

falls quer, aber nicht längs 
durchschnitten werden.

Gegenwärtig widersprechen 
die Grenzen der Stadtstaaten 
Bremen und Hamburg und die 
Landesgrenzen entlang der 
Rheinachse von nördlich Bingen 
bis südlich Karlsruhe, insbeson
dere in den Räumen Rhein/Main, 
Rhein/Neckar und Karlsruhe so
wie auch in dem Raum Ulm/Neu- 
Ulm, den Kriterien der wirtschaft
lichen Zweckmäßigkeit. Eine 
wirksame Koordinierung der Ent
wicklungspolitik über die Län
dergrenzen hinaus wird erfah
rungsgemäß durch divergieren
de Interessen der Beteiligten er
schwert oder gar verhindert. Die 
vielfältigen Versuche der Länder, 
auf der Grundlage von losen Ab
sprachen oder Staatsverträgen 
die Planung und Durchführung 
der entwicklungspolitischen 
Maßnahmen auf Landesebene 
wirksam zu koordinieren, haben 
sich als unzureichend erwiesen.

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Das Kriterium der finanziellen 
Leistungsfähigkeit meint die ori
ginäre, also nicht aus Finanzzu
weisung anderer Hoheitsträger 
abgeleitete Finanzkraft der Län
der. Unterschiede im Finanzbe
darf zwischen den Regionen 
werden im Zuge der Annähe
rung der Lebenshaltung und der 
Entwicklungserwartungen der 
Bürger in Stadt und Land in zu
nehmendem Maße nicht mehr als 
berechtigt anerkannt. Die origi
näre Finanzkraft der Länder wird 
natürlich weitgehend durch ihre 
wirtschaftliche Leistungsfähig
keit bestimmt.

Eine unzureichende finanzielle 
Leistungsfähigkeit weisen insbe
sondere die Länder Schleswig- 
Holstein, Niedersachsen, Rhein
land-Pfalz und das Saarland auf. 
So liegen die Steuereinnahmen 
der Länder und Gemeinden für 
das Jahr 1972 — vor dem Fi
nanzausgleich — in Schleswig- 
Holstein bei 82,5, in Niedersach
sen bei 83,5, in Rheinland-Pfalz

bei 86,3 und im Saarland bei
77,7 ®/o des Bundesdurchschnitts. 
Eine so starke Spanne der Fi
nanzkraft-Unterschiede beein
trächtigt die Ausgewogenheit 
des Verhältnisses der Länder 
untereinander erheblich, begrün
det Abhängigkeiten der finanz
schwachen Länder von zentralen 
Stellen, die mit dem Sinn der 
bundesstaatlichen Ordnung, wie 
sie oben skizziert ist, nicht ver
einbar sind, und führt außer
dem, wie die Erfahrung lehrt, zu 
unzulässigen Einwirkungsmög
lichkeiten anderer Hoheitsträger 
auf die betroffenen Länder. Sie 
erweist sich außerdem als Quel
le chronischer Kompetenzkon
flikte.

Politische Leistungsfähigkeit

Für die politische Leistungs
fähigkeit eines Landes ist zu
nächst die Integrationsmöglich
keit bedeutsam, die sich in dem 
Grade ausdrückt, in dem sich die 
Bevölkerung eines Landes mit 
dem Land als politische Einheit 
identifiziert. Hier ist naturgemäß 
der politische Wert historisch 
gewachsener Länder mit einem 
in der Tradition bewährten Lan
des- und Staatsbewußtsein nicht 
zu unterschätzen. Neben dieser 
Integrationsfähigkeit kommt es 
auf die politische Handlungsfä
higkeit der Länder an, d. h. auf 
die Fähigkeit der Landespolitik, 
die Probleme und Aufgaben des 
Landes im Inneren wirksam zu 
bewältigen. Diese Fähigkeit 
steht im engen Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen, finanzi
ellen und administrativen Lei
stungsfähigkeit.

Immer wieder wird gegen die 
Überlegung zur Neugliederung 
des Bundesgebiets eingewandt, 
daß der Zweck dieses Vorha
bens sich auf andere Weise 
ebenso wirksam und sogar we
niger aufwendig erreichen lasse. 
Die Kommission hält diesen Ein
wand nicht für begründet.

Die interregionale Zusammen
arbeit der Länder kann gewiß
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manche Probleme durch grenz
überschreitende Zusammenar
beit lösen, sie versagt aber an
gesichts des Erfordernisses ein
stimmiger Beschlüsse in den zu
ständigen Gremien dort, wo 
echte Interessenkonflikte auftre
ten und entscheidungsberechtig
te Gemeinschaftsorgane für ver
bindliche Planungen und Durch
führungsmaßnahmen tätig sein 
müßten.

Der Finanzausgleich kann die 
mangelnde Finanzkraft einzelner 
Länder immer nur zum Teil aus- 
gleichen. Das Bundesverfas
sungsgericht hat eindeutig aus
gesprochen, daß ein Finanzaus
gleich unzulässig ist, wenn er so 
gestaltet ist, daß er die aus
gleichspflichtigen Länder ent
scheidend schwächt und zu einer 
Nivellierung der Länderfinanzen 
führt. Überdies wirkt ein Finanz
ausgleich auch immer nur auf 
die Symptome eines interregio
nalen Leistungsgefälles, nicht 
aber auf dessen Ursachen. Da
her ist der Finanzausgleich zur 
Finanzierung des Ausbaus der 
Infrastruktur und der wirtschaft
lichen Entwicklungsvorausset
zung seinem Wesen nach unge
eignet. Die Gemeinschaftsaufga
ben setzen als Kooperations
partner politisch und finanzwirt
schaftlich aktionsfähige Länder 
voraus. Diese zu schaffen, das 
ist gerade die Aufgabe der Neu
gliederung.

Oberprüft man nun an Hand 
dieser Kriterien die gegenwärti
ge Gliederung der Bundesrepu
blik, so zeigen sich die Haupt
probleme vor allem im Norden 
und mittelrheinischen Raum.

Im Norden bleiben die Flä
chenstaaten Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein in ihrer wirt
schaftlichen und finanziellen Lei
stungsfähigkeit deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt. Die 
Stadtstaaten Bremen und Ham
burg können wegen ihrer Be
schränkung auf im wesentlichen 
städtische Hoheitsräume nicht 
die Aufgaben eines modernen

Staates in ihrer ganzen Ausfä
cherung erfüllen, so vor allem 
nicht die Ausgleichsfunktion ge
genüber den sie umgebenden 
Gebieten, auf die sie doch ln 
vielerlei Hinsicht angewiesen 
sind. Die Landesgrenzen durch- 
schneiden die Einzugs- und Wir
kungsbereiche der städtischen 
Zentren Bremen und Hamburg 
und erschweren damit für diese 
Region die einheitliche staatli
che Planungs- und Investitions
politik. Die Aufteilung des nörd
lichen Bereichs des Bundesge
biets in vier selbständige staat
liche Hoheitsträger steht außer
dem einer wirksamen Entwick
lungspolitik für die Küstenregion 
im Wege, deren zunehmende 
Bedeutung als Standort wirt
schaftlicher Unternehmen eine 
solche Politik gerade besonders 
dringlich macht.

Zwei Lösungen für den Norden

Hier schlägt die Sachverstän
digenkommission alternativ zwei 
Lösungen vor: Entweder ein 
Bundesland Nord aus den bis
herigen Ländern Bremen, Ham
burg, Niedersachsen und Schles
wig-Holstein zu bilden (Lösung 
A): oder ein Bundesland Nord
ost, das sich aus den gegenwär
tigen Ländern Schleswig-Hol
stein und Hamburg sowie den 
zum Einzugsbereich Hamburg 
gehörenden südlich der Elbe ge
legenen Gebieten des jetzigen 
Landes Niedersachsen zusam
mensetzt, und ein Bundesland 
Nordwest zu errichten, das aus 
Bremen und den übrigen Teilen 
des Landes Niedersachsen be
steht (Lösung B).

Eine Möglichkeit, die histo
risch gewachsene staatliche 
Selbständigkeit der beiden Han
sestädte Bremen und Hamburg 
zu erhalten, sieht die Kommis
sion dabei nicht. In jedem Fall 
müßte der Hoheitsbereich der 
Hansestädte auf den gesamten 
Zentralitätsbereich dieser Städ
te ausgedehnt werden, ja sogar 
die noch weiterreichende Wirt
schaftsregion, deren Mittelpunkt

die Hansestädte sind, müßte ein
bezogen werden. Die dann ver
bleibenden Teile Schleswig-Hol
steins und Niedersachsens wä
ren ohne diese Regionen star
ken wirtschaftlichen Wachstums 
aber weder wirtschaftlich noch 
politisch lebensfähig. Einen sol
chen Zustand zu schaffen, würde 
den Erfordernissen des Art. 29 
GG eindeutig widersprechen.

Vorschläge für eine 
Seehäfenorganisation

Die Kommission betont aus
drücklich, daß für die Aufgaben 
der Hansestädte als Universal
häfen der Bundesrepublik eine 
besondere Organisationsform 
geschaffen werden muß. Die 
bloße Eingliederung der See
häfen in die allgemeine Verwal
tung eines norddeutschen Lan
des würde die Wahrnehmung 
dieser Funktion nicht sichern.

Grundlegend für die organi
satorischen Vorschläge muß hier 
die Erkenntnis sein, daß die See
hafenpolitik schon heute nicht 
von einem einzigen Aufgaben
träger, auch nicht von den Han
sestädten, autonom wahrgenom
men werden kann. Sie ist viel
mehr auf die korrespondierende 
Wahrnehmung wichtiger Kom
plementärfunktionen durch an
dere Entscheidungsträger ange
wiesen, auf die die Hansestädte 
selbst keinen unmittelbaren Ein
fluß haben, wie etwa auf die Un
terhaltung und Vertiefung der 
seewärtigen Zufahrtswege oder 
den Ausbau der Verkehrsverbin
dungen mit dem Hinterland 
durch den )Bund oder andere 
benachbarte Länder.

Auch im Hinblick auf den en
gen Zusammenhang zwischen 
der Seehafenpolitik und der In- 
dustrieansiedlungspolitik in den 
benachbarten Regionen sowie 
der gesamten Regionalstruktur
politik in diesen Bereichen wird 
die zunehmende Abhängigkeit 
der Hansestädte von politischen 
Entscheidungen anderer Ho
heitsträger deutlich. Dazu kommt
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die Höhe und voil<swirtschaftli- 
clie Bedeutung der Investitions
mittel, die im Zuge der zu er
wartenden teclinisclien Entwicl<- 
lungen erforderüch und notwen
dig sein werden, wenn die bei
den Universailiäfen auch inter
national l<onl<urrenzfähig bleiben 
sollen. Kein Seehafen in der 
Größenordnung von Bremen und 
Hamburg wird l<ünftig in der La
ge sein, diesen Anforderungen 
allein gerecht zu werden. Diese 
Überlegungen sprechen dafür, 
das politische und wirtschaftli
che Zusammenwiri<en der schon 
heute hauptbeteiligten Hoheits
träger, nämlich Bund, Land und 
Gemeinde, institutionell abzusi
chern.

Die Kommission schlägt daher 
vor, öffentlich-rechtliche Hafen
körperschaften für den Betrieb,

die Unterhaltung und Entwick
lung der Häfen zu bilden, deren 
Mitglieder die Hafengemeinden, 
das Land und der Bund sind.

Im mittelwestlichen Raum blei
ben die Länder Rheinland-Pfalz 
und Saarland in ihrer wirtschaft
lichen und finanziellen Lei
stungsfähigkeit deutlich hinter 
dem Bundesdurchschnitt zurück. 
Rheinland-Pfalz und das Saar
land liegen zudem in ihrer Grö
ße unter den Richtwerten, die für 
die administrative Leistungsfä
higkeit eines modernen Staates 
als unterste Grenze gelten müs
sen, nämlich eine Einwohner
zahl von etwa 5 Mill. Die Ver
dichtungsachse des Rheintals 
wird zwischen Bingen und Karls
ruhe durch die Landesgrenzen 
längs zerschnitten. Außerdem 
werden die Stadtregionen und

wirtschaftlichen Verflechtungs
bereiche Mainz-Wiesbaden, 
Mannheim-Ludwigshafen und 
Karlsruhe durch die Landesgren
ze geteilt. Auch die Stadtregion 
Ulm/Neu-Ulm und die zugehö
rigen Verdichtungsräume wer
den durch Landesgrenzen zer
schnitten.

Die Kommission schlägt auch 
hier alternativ zwei Lösungen 
vor: Die Lösung 0  sieht die Zu
sammenfügung von Hessen, 
Rheinland-Pfalz und des Saar
landes sowie des baden-würt
tembergischen Raums Mann- 
heim-Heidelberg zu einem Land 
Mittelwest C und das Land Ba- 
den-Württemberg ohne den be- 
zeichneten Bereich Mannheim- 
Heidelberg als Bundesland Süd
west C vor. Die Lösung D sieht 
die Zusammenfügung von Hes-

DEUTSCHE BANK
B E R L IN E R  D IS C O N TO  BAN K  • D E U T S C H E  U E B E R S E E I S C H E  BANK • S A A R LfiND IS C H E K R E D IT B A N K
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sen und Rheinland-Pfalz ohne 
die Pfalz und den Bereich 
Worms ais Bundesland Mittel
west D und die Vereinigung des 
Landes Baden-Württemberg mit 
dem Saarland, der Pfalz und 
dem Bereich Worms zu einem 
Bundesland Südwest D vor.

In beiden Fällen schlägt die 
Kommission ferner vor, im Raum 
Ulm/Neu-Ulm den neuen bayeri
schen Iller-Kreis im neuen Bun
desland Südwest C bzw. D zu
sammenzufassen.

Alle vorgeschlagenen Länder 
sind im Hinblicl< auf Ihre wirt
schaftliche und finanzielle Lei
stungsfähigkeit im Vergleich zu 
den gegenwärtig ausgeprägten 
Differenzen zwischen den Län
dern ausgeglichener, und sie 
entsprechen annähernd dem 
Bundesdurchschnitt. Es ist ein 
Irrtum zu glauben, daß es sich 
hier ausschließlich um eine rein

rechnerische Nivellierung han
dele. Entscheidend ist vielmehr, 
daß die Neugliederung die 
Hemmnisse beseitigt, die die ge
genwärtigen Landesgrenzen ei
ner wirksamen staatlichen Ent
wicklungspolitik und damit der 
Ausschöpfung des wirtschaftli
chen Potentials der betroffenen 
Räume entgegenstellen.

Keine vorgeschlagene Grenze 
durchschneidet Stadtregionen, 
Zentralitäts- und Verflechtungs
bereiche. Alle vorgeschlagenen 
Länder sind nach Größe und 
Leistungsfähigkeit aus eigener 
Kraft zur Erfüllung ihrer Aufga
ben geeignet. Kein Vorschlag 
bringt für die politische Struk
tur eine gravierende Verände
rung der Mehrheitsverhältnisse 
beider großen Parteien. (Die 
Kommission hat hierzu eine hy
pothetische Umrechnung der 
letzten vier Landtagswahlen auf 
die von der Kommission vorge

schlagenen Länder vorgenom
men.) Ein Länderfinanzausgleich 
wird auch nach der Neugliede
rung nicht völlig entbehrlich, 
aber er wird auf fast die Hälfte 
reduziert, selbst wenn man für 
einige Jahre eine Anpassung 
des Finanzausgleichs im nord
deutschen Raum für notwendig 
hält, um den finanziellen Ober
gangsschwierigkeiten zu begeg
nen, die sich sonst in diesem 
Gebiet ergeben würden.

Unsere Verfassung legt die fö
deralistische Struktur ais tragen
des Prinzip des Staates fest und 
sichert sie sogar gegen Verfas
sungsänderungen. Dieser Be
standsschutz verpflichtet den 
Gesetzgeber nun auch im wirt
schaftlichen, finanziellen und po
litischen Bereich, den Föderalis
mus leistungsfähig zu erhalten. 
Ohne Neugliederung der Län
der ist diese Aufgabe nicht zu 
erfüllen.

Neugliederung als politische Entscheidung

Eberhard Thiel, Hamburg

Die Diskussion über die Neu
gliederung des Bundesge

biets kann nur dann sinnvoll ge
führt werden, wenn die Kriterien 
eingehend analysiert werden, an 
denen die bestehende oder die 
geplante Gliederung gemessen 
werden soll. Das Grundgesetz 
liefert solch einen Katalog von 
Orientierungshilfen. Es wird die 
Beachtung geschichtlicher, kul
tureller und landsmannschaftli
cher Faktoren gefordert und die 
Bildung von leistungsfähigen 
Ländern. Das bedeutet, daß die 
neuen Länder einen möglichst 
hohen Standard an wirtschaftli
cher, finanzieller, politischer und 
administrativer Leistungsfähig
keit aufweisen sollen.

Mit Hilfe von ökonomisch-sta
tistischen Indikatoren lassen 
sich nun durchaus Länder ab
grenzen, die wirtschaftlich an
nähernd gleiche Entwicklungs
chancen aufweisen und deren 
wirtschaftliche Hauptverflech
tungen nicht unnötig durch ad
ministrative Grenzen behindert 
werden. Da die politische und 
administrative Leistungsfähig
keit zu einem erheblichen Teil 
auf der fiskalischen Ertragsfä
higkeit des Landes beruht, ließe 
sich auch hierfür eine sinnvoll er
scheinende Grenzziehung fin
den, die durch Beachtung der 
Reichweiten staalicher Aktivitä
ten eine möglichst hohe Effi
zienz der Staatstätigkeit sichert.

Pläne für eine Neugliederung, 
die auf diesen stark ökonomisch 
orientierten Kriterien aufbauen, 
werden in der Diskussion nicht 
gerade als sinnlos oder unreali
sierbar bezeichnet: dennoch ist 
vielfach die Meinung zu hören, 
daß letztlich nicht solche wirt
schaftlichen Erkenntnisse eine 
neue Grenzziehung beeinflussen 
werden, sondern daß es sich bei 
der Neugliederung des Bundes
gebietes um eine politische Ent
scheidung handeln wird und 
auch handeln sollte.

Die Neugliederungsdiskussion 
bietet keineswegs das einzige 
Beispiel, bei dem mit solchen 
Hinweisen einfach und schnell,
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wenn auch vielleicht zu vorder
gründig, die ökonomische Argu
mentation als relativ unbedeu
tend hingestellt wird. Es bleibt 
jedoch zu fragen, welches denn 
nun die Kriterien für diese poli
tische Entscheidung sein sollen. 
Da der verfassungsrechtlich vor
gezeichnete Weg zu einer Neu
gliederung sowieso eine Ent
scheidung auf politischer Ebene 
sichert und die Wählerstimmen- 
Analysen im vorliegenden Fall 
auch keine allzu starke Beunru
higung provozierten, müssen 
wohl noch andere Aspekte zu 
dieser Forderung beigetragen 
haben.

Politische
Orientierungsgrößen

Die wichtigste Orientierungs
größe für eine politische Ent
scheidung wird die Erhaltung, 
der mögliche Verlust oder der 
Zugewinn an Macht sein. Es 
wird dabei aber nicht zu leug
nen sein, daß eine wie immer 
motivierte, also auch eine politi
sche Entscheidung auf die Höhe 
und Struktur der ökonomischen 
Ressourcen der zur Neugliede
rung anstehenden Gebiete ach
ten muß; denn die Wirtschafts
kraft ist schließlich eine wichtige 
Basis jedes politischen Han
delns.

Die Bedeutung dieser ökono
mischen Überlegungen wird 
zwar indirekt anerkannt, ihr Stel
lenwert wird jedoch nicht immer 
klar definiert. Neben der fiska
lisch-ökonomischen Basis der 
Macht geht es um die zentrale 
Bedeutung der Dispositionsfrei
heit, letztlich um die Möglichkeit, 
Ziele zu fixieren und Prioritä- 
täten sachlicher, zeitlicher und 
räumlicher Art weitgehend au
tonom zu bestimmen. Diese 
Machtfragen werden auch bei 
der aktuellen Diskussion die 
Stellungnahmen der Betroffe
nen in erheblichem Maße beein
flussen.

Da jede Teilnahme am wirt
schaftlichen oder politischen Ge
schehen den Besitz von Macht

voraussetzt, überrascht diese 
Orientierung kaum. Da es sich 
aber bei den gegenwärtigen Er
örterungen der territorialen Glie
derung nicht etwa um eine origi
näre Aufteilung des Bundesge
biets handelt, sondern es um 
eine Veränderung bestehender 
Gliederungen geht, werden sich 
allein aus diesem Machtaspekt 
erhebliche Hemmnisse für eine 
wie auch immer motivierte Glie
derung ergeben.

Denn das Aufgehen mehrerer 
Bundesländer in einem neuen 
Land oder die Änderung in der 
administrativen Zuordnung ein
zelner Landesteile bringen stets 
einen Wechsel in der Machtver
teilung mit sich. Zwar bietet die 
bloße Vergrößerung eines Ge
bietes noch keineswegs eine Ga
rantie dafür, daß der ökono
misch-fiskalische Machtzufluß 
unter Beachtung künftiger Bela
stungen und Erträge netto be
deutend sein wird. Die räumli
che Ausdehnung stellt aber min
destens eine Chance dar, die 
administrative Gestaltungsmög
lichkeit zu vergrößern.

Jedes Land, das die Hoheit 
über bestimmte Landesteile auf
geben muß, verliert und das auf
nehmende Land gewinnt somit 
meistens Machtpositionen. Bei 
der Zusammenlegung mehrerer 
Länder werden einige Zentren 
eine Minderung ihrer Machtpo
sitionen hinnehmen müssen, 
während in einem neu zu be
stimmenden oder gar neu zu 
schaffenden Zentrum zusätzlich 
erhebliche Macht aggregiert 
wird. Da die abgebenden oder 
sich auflösenden Länder wich
tige Dispositionsmöglichkeiten 
aufgeben, wird von diesen der 
Widerstand gegen eine Neuglie
derung besonders groß sein.

Mit der Schaffung neuer und 
der Relativierung bisheriger
Machtzentren ist vordergründig 
auch die Hauptstadtfrage ange
sprochen. Abgesehen von der 
damit zusammenhängenden Pre
stigekomponente und den nicht 
zu leugnenden lokalen Auswir

kungen dürften hinsichtlich der 
Machtausübung bei den sich ent
wickelnden Systemen der weit
räumigen Direktkommunikation 
kaum technische Probleme für 
den Informationsfluß auftreten.

Unter dem Gesichtspunkt der 
Machtrealisation ist aber für den 
Prozeß der Zielfindung, der 
Finanzierung und der Ausfüh
rung von staatlichen Vorhaben 
der Kontakt zwischen den unter
schiedlich strukturierten Willens
trägern, der staatlichen Exeku
tive und den sich nunmehr än
dernden Kreisen von Betroffe
nen im privaten Sektor von er
heblicher Bedeutung. Vorlie
gende Äußerungen, daß die geo
graphisch von einer künftigen 
neuen Hauptstadt weiter ent
fernten Gebiete im Norden der 
BRD aus dem Blickfeld der Ent
scheidungsträger treten könnten, 
oder Befürchtungen, daß über 
die Seehafenpolitik der Hanse
städte in einem möglicherweise 
binnenländischen Zentrum ent
schieden würde, stärken die 
Vermutung, daß die Schaffung 
größerer Bundesländer nicht nur 
kommunikationstechnische Pro
bleme hervorrufen wird.

Koni<urrenz um Staatsfunl(tionen

Die bisherige Mitwirkung der 
Betroffenen im privaten Sektor 
und damit letztlich auch aller 
Bürger an den Entscheidungen 
und der Machtausübung des 
Staates könnte vielmehr aus an
deren Gründen quantitative und 
qualitative Änderungen erfahren. 
Das wird sich schon bei der 
Konkurrenz der einzelnen 
Staatsfunktionen um die vor
handenen finanziellen Mittel zei
gen. Schließlich geht es um die 
bereits erwähnte Möglichkeit, 
unter den zu beachtenden neuen 
regionalen Gegebenheiten und 
Zielsetzungen den räumlich mit 
unterschiedlichem Gewicht an
fallenden Staatsaufgaben eine 
mehr oder weniger hohe Priori
tät zuzuordnen.

Es muß erwartet werden, daß 
die Einbettung eines Landesteils
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oder eines bisher selbständigen 
Bundeslandes in ein größeres 
oder anderes Gebiet eine neue 
Konkurrenzsituation schaffen 
wird zwischen den einzelnen 
Verwendungsarten staatlicher 
Mittel. Die Möglichkeit, Höhe 
und Struktur einzelner Ausga
bearten zu bestimmen, also ele
mentare staatliche Macht auszu- 
üben, hat das z. B. bisher selb
ständige Teilgebiet nun mit den 
Willensträgern anderer Gebiete 
zu teilen. Dabei ist es sehr 
wahrscheinlich, daß die bislang 
vorherrschenden Prioritäten, die 
auf eine Bevorzugung bestimm
ter staatlicher Funktionen hinaus
liefen, geändert werden. Bisher 
war eine Abstimmung der Auf
gaben in dem abgebenden Land 
oder innerhalb eines kleineren 
Gebietes vorzunehmen, jetzt tre
ten in fast jedem Falle andere 
Aufgaben auf, die nach Meinung 
des neuen Willensträgers viel
leicht eine höhere Wertigkeit be
anspruchen.

Wandel der regionalen 
Funidionen

Insgesamt zeigt sich hier deut
lich die möglicherweise gravie
rendste Machtverschiebung ge
genüber der bisherigen Ordnung. 
Die Dispositionsmöglichkeiten 
gehen auf andere oder neue 
Machtträger über, die sich an
dere Entscheidungskriterien set
zen, als sie in den bisherigen 
Teilgebieten gültig waren. Eine 
politische Entscheidung für die 
Neugliederung müßte gerade ei
nen solchen Machtübergang 
ausdrücklich bejahen. Ange
sichts der gesamtwirtschaftlichen 
und gesellschaftspolitischen 
Zielsetzung, die Lebensverhält
nisse in den Teilräumen der 
BRD nicht allzu stark divergieren 
zu lassen und eine entspre
chende Entwicklungspolitik zu 
betreiben, sollte die beschrie
bene, auch räumlich orientierte 
erhöhte Konkurrenz der einzel
nen Staatsaufgaben um die vor
handenen Ressourcen ange
strebt werden.

Als Beispiel für einen Wandel 
der relativen Bedeutung einer 
Staatsaufgabe könnte die in der 
politischen Diskussion der Neu
gliederung Norddeutschlands 
eine wichtige Rolle spielende 
Hafenfunktion dienen. Heute ab
sorbiert die Hafenfunktion nur 
noch einen geringen Teil der 
Staatsausgaben der beiden Han
sestädte. Das bedeutet, daß die 
ursprünglich relativ hohe Domi
nanz dieser Staatsaufgabe sehr 
stark übergegangen ist auf den 
Ausbau einer von den Häfen 
schon weitgehend unabhängig 
gewordenen räumlichen Dienst
leistungs-Agglomeration. Tradi
tionelle Argumentationen müs
sen sich somit auch konfrontie
ren lassen mit einem Wandel der 
relativierten regional relevanten 
Funktionen.

Die bisherige finanzielle Aus
stattung einer Aufgabenart kann 
unter der Prämisse eines kleine
ren Raumes durchaus sinnvoll 
und auch effizient gewesen sein. 
Bei Einbeziehung eines größeren 
Gebietes oder beim Wechsel 
der territorialen Zuordnung 
kann sich das Ergebnis einer 
solchen Effizienzanalyse jedoch 
ändern. Eine Variation des Be
zugsraums staatlicher Tätigkeit 
wird zu einer umfassenderen Be
urteilung der Auswirkungen be
stimmter Staatsausgaben füh
ren und damit die Chance er
höhen, zu einer besseren Allo
kation staatlicher Mittel zu ge
langen.

Chance zur iiöheren 
Produktivität des Staates

Das in der aktuellen Diskus
sion vorgetragene Argument, 
daß eine Zusammenlegung von 
Ländern das Finanzvolumen 
nicht erhöht, ist in dieser simp
len Version nicht zu bestreiten. 
Die Folgerung daraus, daß eine 
bloße Addition der Länder keine 
Besserung der Versorgungs
lage der Bürger bewirken 
könne, ließe sich nur halten, 
wenn es auch bei einer bloßen 
Addition bisheriger Aktivitäts

strukturen bliebe. Aber es be
steht die Möglichkeit, daß auf 
Grund der politischen Entschei
dung für eine Neugliederung 
die neuen Machtstrukturen zu 
einer höheren Produktivität der 
Staatstätigkeit bei großräumi
ger Abwägung der Einsatzmög
lichkeiten führen könnten.

Auch die Beachtung anderer 
Kriterien sollte bei Würdigung 
aller Erfassungsschwierigkeiten 
nicht von einer Orientierung an 
Nutzen und Kosten der Staats
tätigkeit abhalten. Es ist zu ver
muten, daß die bisherigen Prio
ritäten in der Staatstätigkeit in 
erheblichem Maße auf einer zu 
stark lokalen oder auf einer 
durch zufällige Grenzziehun
gen begünstigten räumlichen 
Reduzierung des Betrachtungs
objektes beruhten. Solche Situ
ationen dürften sich besonders 
in jenen Ballungsgebieten nach
weisen lassen, die heute noch 
von Landesgrenzen durchzogen 
werden. Die parlamentarische 
Mitwirkung aller betroffenen 
Kreise des neuen Gebietes 
könnte hier zu Änderungen 
führen.

Nicht zu verwechseln mit sol
chen Argumentationen, die auf 
Effizienzmess'ungen hinauslau
fen, ist die in der bisherigen Dis
kussion beliebte Schätzung je
ner Kosten, die im Zuge der 
Neugliederung entstehen wer
den. So soll die Bildung des 
Nordstaates angeblich 3 bis 4 
Mrd. DM kosten. Mit Sicherheit 
wird die Staatstätigkeit aufwen
diger werden; denn die Auflö
sung und die Schaffung von Or
ganisationen haben ihren Preis. 
Dabei ist aber zu bedenken, 
daß diese Kosten über mehrere 
Jahre verteilt anfallen werden. 
Überdies müßten diesen Kosten 
die zu erwartenden gesamtwirt
schaftlichen Nutzen gegenüber
gestellt werden. Zu diesen Nut
zen sind auch jene volkswirt
schaftlichen Kosten zu rechnen, 
die bisher durch die bestehen
den Gliederungen entstanden 
und in Zukunft zu vermeiden
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sind. Politische Entscheidungen 
sollten durchaus die zusätzli
chen Kosten berücksichtigen, 
dürfen dann aber die Nutzen 
nicht unterschätzen.

Der Vorwurf, daß die neue re
gionale Machtverteilung viel
leicht eine geringere fachliche 
Kompetenz der neuen Entschei
dungsträger für bestimmte Funk
tionen mit sich bringe, erscheint 
zu pauschal. Überdies wird da
bei vernachlässigt, daß bei der 
Machtumverteilung auch die Be
fürworter einer hohen Wertig
keit einzelner Staatsausgaben 
nicht etwa aus dem Willensbil
dungsprozeß ausscheiden, son
dern daß sie die Möglichkeit ha
ben, ihre Vorstellungen gegen
über den anderen Ansprüchen 
an den Staat politisch durchzu
setzen. Außerdem werden wei
terhin bestimmte Aufgaben auf 
unterer Ebene verbleiben kön
nen, was für eventuell aufzulö
sende Bundesländer wichtig 
sein dürfte.

Tradierter Ansprudi auf 
bestellende lUlachtstruIcturen?

Ohne Zweifel wird in einigen 
Gebieten der BRD die politische 
Machtausübung noch stark mit
geprägt durch historische, kul
turelle und landsmannschaftliche 
Faktoren. Eine politische Ent
scheidung für eine Neugliede
rung wird dadurch häufig ge
hemmt werden, obgleich diese 
Traditionen durchaus auch in 
veränderten Gebietsverbänden 
politisch relevant bleiben könn
ten.

Wenn man einmal absieht von 
den Motiven, die im einzelnen 
zur Länderbildung nach dem 
Zweiten Weltkrieg geführt ha
ben, beruhen viele der heutigen 
Grenzen in ihrer konkreten Aus
gestaltung auf überkommenen, 
in vielen Fällen auch dynasti
schen Gegebenheiten früherer 
Jahrhunderte. Die geforderte 
Beachtung solcher Zusammen
hänge kann aber wohl nicht als 
tradierter Anspruch auf beste

hende regionale staatliche 
Machtstrukturen verstanden 
werden. In den Zeiten, in denen 
sie entstanden, können sie 
durchaus sinnvoll gewesen sein. 
Es hieße jedoch, die Geschichte 
fehlerhaft einseitig zu interpre
tieren, wenn eine Orientierung 
an historischen Daten vereinfa
chend lediglich mit einer Fest
schreibung traditioneller Struk
turen gleichgesetzt würde. Daß 
neue gesellschaftliche Ziele bis
herige Machtstrukturen verän
dern und daß neue Machtstruk
turen zu anderen Schwerpunkten 
der Aktivitäten führen, Ist keine 
neue Erkenntnis. Gerade aus 
der Geschichte läßt sich eine 
ständige Dynamik ableiten, die 
letztlich auch eine Anpassung 
der Gebietsgröße an neue ge
sellschaftliche und ökonomische 
Strukturen erkennen läßt Eine 
wohlverstandene Orientierung 
an der Tradition sollte somit ei
gentlich eine Weiterentwicklung 
auch der regionalen Machtstruk
turen nur begrüßen und sollte 
entsprechenden politischen Ent
scheidungen nicht im Wege ste
hen.

Die Entwicklungen in Richtung 
auf eine europäische Integra
tion lassen diese Überlegungen, 
auch auf einen größeren Raum 
bezogen, recht deutlich werden. 
Die Schaffung einer effizienten 
Wirtschaftsunion erfordert eben
falls erhebliche Machtübertra
gungen. Das Ziel, auch über die 
bestehenden Staatsgrenzen 
hinweg leistungsfähige Gebiets
einheiten zu schaffen, bedingt 
eine Neuorientierung, die noch 
stärker als innerhalb eines Staa
tes die Traditionen tangiert und 
die Bereitschaft zur Verände
rung bisheriger Machtstrukturen 
voraussetzt.

Stärlcere Kooperation 
erforderiicii

Genau wie unter europäischen 
Integrationsaspekten ist auch 
bei der Erörterung der Neuglie
derung des Bundesgebietes das 
Argument nicht von der Hand zu

weisen, daß parallel zu einer ter
ritorialen Neuordnung die not
wendig erscheinende Neuvertei
lung der Aufgaben zwischen 
dem Zentralstaat und den Glied
staaten konkrete Gestalt hätte 
gewinnen müssen. Angesichts 
der Zielsetzung, die Lebensver
hältnisse regional aneinander 
anzugleichen, wäre; sicherlich 
damit zu rechnen, daß die Teil
gebiete bei diesen Verhandlun
gen noch stärker kooperieren 
müßten. Sehr nützlich für diese 
Diskussion wäre eine frühere 
Veröffentlichung des nunmehr 
nicht vor 1974 zu erwarten
den Bundesraumordnungspro
gramms gewesen. Die Bedeu
tung der Veränderung von 
Machtstrukturen wäre dann noch 
transparenter geworden.

Unsichere Realisierung
Zunächst ist nicht abzusehen, 

ob die vorgelegten Entwürfe für 
die Neugliederung des Bundes
gebietes eine Chance haben, in 
absehbarer Zeit realisiert zu 
werden. Es sollte aber gerade 
eine politische Aufgabe für alle 
Beteiligten sein, auf der Grund
lage der erarbeiteten Materia
lien die bisherigen Strukturen 
kritisch daraufhin zu analysie
ren, ob sie tatsächlich das Maxi
mum an Wirtschafts- und gesell
schaftspolitischer- Effizienz lei
sten.

Emotionale Ablehnungen, Ar
gumentationen mit einer einsei
tig interpretierten Tradition oder 
Ansprüche auf Grund lediglich 
einer, in ihrer Bedeutung durch
aus wandelbaren speziellen re
gionalen Staatsaktivität sind 
sicherlich keine befriedigenden 
Antworten auf das vorliegende 
Neuordnungskonzept. Die vor
handene oder fehlende Bereit
schaft, bisherige Machtstruktu
ren auf Grund gewandelter öko
nomischer und gesellschaftspo
litischer Ziele und Gegebenhei
ten in Frage stellen zu lassen, 
sollte den Inhalt der Diskussion 
über eine politische Entschei
dung für oder gegen die Neu
gliederung bilden.

■ . i .

WIRTSCHAFTSDIENST 1973/111 123


